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Neue Entwicklungen zur Bewertung von 
Gerüchen in der Innenraumluft

K. Sucker, S. Peters

1 Hintergrund

Die Wahrnehmung eines unangenehmen oder unerwarteten 
Geruchs an einem Innenraumarbeitsplatz wird oft als Hinweis auf 
Schadstoffe in der Luft interpretiert und ist mit Sorgen über eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit verbunden. Liegen Ergebnisse 
aus Raumluftmessungen vor, wird anhand eines abgestuften Be-
wertungskonzepts geprüft, ob mit einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung zu rechnen ist. Zunächst werden die toxikologisch 
abgeleiteten Richtwerte [1] und die risikobezogenen Leitwer-
te [2] betrachtet. Wird eine Überschreitung festgestellt, so sind 
Maßnahmen nach diesen Konzepten prioritär anzuwenden.

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) gelten nicht am Innenraumar-
beitsplatz. Hier liegt der Fokus vorrangig auf der Erreichung der 
Schutzziele der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und ihrer 
dazugehörigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR). Ar-
beitsplätze, an denen es vorrangig um die Erfüllung der Forde-
rungen der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), der Biostoffver-
ordnung (BioStoffV) oder um verfahrenstechnische Prozesse 
geht, gehören nicht dazu.

AGW sind oft wesentlich höher als Innenraumrichtwerte. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht im Zeit- und Personenbezug. 
Bei der Festlegung von AGW wird von einer Exposition von acht 
Stunden pro Tag, fünf Tage in der Woche, während einer Lebens-
arbeitszeit von etwa vierzig Jahren ausgegangen. AGW gelten an 
Arbeitsplätzen, an denen gesunde Erwachsene aufgrund von Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen einer erhöhten Belastung ausgesetzt 
sind. Sie erhalten eine entsprechende arbeitsmedizinische Betreu-
ung und werden strenger medizinisch überwacht als die Allge-
meinbevölkerung.

Richtwerte für die Innenraumluft gelten nicht nur an Arbeits-
plätzen, sondern auch in privaten Wohnungen. Bei der Erarbei-
tung müssen daher auch besonders empfindliche Personen wie 

Kinder, Schwangere, alte Menschen oder Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen berücksichtigt werden. Außerdem wird von 
einer dauerhaften Exposition ausgegangen, d. h. 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage in der Woche, ein ganzes Leben lang.

Weitere Beurteilungswerte sollen dabei helfen, eine gute 
Raumluftqualität sicherzustellen. Hier steht das Wohlbefinden im 
Vordergrund. Das Ziel ist, eine möglichst unbelastete und klima-
tisch behagliche Raumluft zu gewährleisten. Deshalb wurden so-
genannte hygienische Leitwerte [1] für Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2) und Feinstaub (Particulate Matter; PM 2) 
festgelegt. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass mit steigen-
der Konzentration dieser Stoffe in der Atemluft die Wahrschein-
lichkeit für Beschwerden (z. B. Kopfschmerzen) zunimmt. Der 
Kenntnisstand reicht aber nicht aus, um für diese Einzelstoffe to-
xikologisch begründete Richtwerte abzuleiten.

Der TVOC-Wert (TVOC: Total Volatile Organic Com-
pounds) ist ein Summenwert für flüchtige organische Verbindun-
gen [1]. Dieser Wert kann für eine erste orientierende Einschät-
zung der Gesamtsituation genutzt werden, um gegebenenfalls an-
schließend mit einer Einzelstoffbetrachtung und einer gezielten 
Quellensuche fortzufahren. 

Innenraumarbeitsplatz-Referenzwerte [3] spiegeln die „Hin-
tergrundbelastung“ wider, d. h. sie geben einen Hinweis auf das 
übliche Vorkommen dieses Einzelstoffes in Innenräumen. Sie 
werden auf der Grundlage einer statistischen Auswertung von 
über mehrere Jahre gesammelten Messwerten aus Innenraumluft-
messungen festgelegt. Eine Beurteilung im Hinblick auf eine 
mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung ist anhand dieser 
Werte nicht möglich. Liegt eine deutliche Überschreitung eines 
Innenraumarbeitsplatz-Referenzwertes vor, kann dies ein Hin-
weis darauf sein, dass im Sinne einer hygienischen Betrachtung 
eine „über das übliche Maß hinausgehende“ Beeinträchtigung der 
Luftqualität vorliegt. Diese Information kann bei der Quellensu-
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chen kann bei Beschäftigten Besorgnis über eine mögliche ge-
sundheitliche Beeinträchtigung auslösen und ist häufig ein 
Grund für Beschwerden. Die Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung befassen sich daher seit Jahren mit der Ermittlung 
und Bewertung von Luftverunreinigungen und Geruchsbelästi-
gungen am Innenraumarbeitsplatz. Liegen Ergebnisse aus 
Raumluftmessungen vor, wird üblicherweise anhand von ge-
sundheitsbezogenen Richtwerten oder risikobezogenen Leit-
werten geprüft, ob die Geruchswahrnehmung mit einer ge-
sundheitlich bedenklichen Schadstoffbelastung einhergeht. 
Inzwischen gibt es aber auch mehrere standardisierte Metho-
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che oder bei der Aufklärung möglicher Gründe für die Beschwer-
den von Beschäftigten hilfreich sein. Referenzwerte beschreiben 
den Ist-Zustand zum Zeitpunkt der Datensammlung. Die Qualität 
von Referenzwerten ist daher immer abhängig von der Aktualität 
der zugrundeliegenden Datenbasis und von der Vergleichbarkeit 
mit den verwendeten Messverfahren und Messstrategien. Diese 
unterscheiden sich, je nachdem ob es um Büroräume, um Schulen 
oder um Wohnungen geht. Im Laufe der Jahre ändert sich das 
Stoffspektrum, Messverfahren und Messstrategien werden immer 
weiter verfeinert. Derzeit laufen Arbeiten, um die Innenraumar-
beitsplatz-Referenzwerte erneut zu aktualisieren.

Die Wahrnehmung eines Geruchs stellt keinen toxikologischen 
Wirkungsendpunkt dar und wird daher bei der Ableitung von 
Richtwerten für die Innenraumluft nicht berücksichtigt. Um auch 
Beschwerden über eine Geruchsbelästigung objektivieren zu kön-
nen, wurde das Konzept der Geruchsleitwerte entwickelt und in 
das oben genannte abgestufte Bewertungskonzept aufgenommen 
(siehe Abschnitt 3). Darüber hinaus stehen weitere standardisier-
te Methoden zur Erfassung und Bewertung von Gerüchen in In-
nenräumen und zur Objektivierung von Beschwerden über eine 
Geruchsbelästigung zur Verfügung. Dieser Artikel gibt einen 
Überblick über die unterschiedlichen Methoden.

2 Gerüche am Arbeitsplatz

An Arbeitsplätzen in Innenräumen muss den Beschäftigten 
nach ArbStättV eine gesundheitlich zuträgliche Atemluft zur Ver-
fügung gestellt werden. Diese Forderung ist jedoch schwer zu 
konkretisieren. Sie gilt nach der ASR A3.6 Lüftung [4] in der Re-
gel dann als erfüllt, wenn die Luftqualität im Wesentlichen der 
Außenluftqualität entspricht. 

Die für den Außenluftbereich festgelegten Geruchsimmissions-
werte [5] sind allerdings nicht im Innenraumbereich anwendbar. 
In der Außenluft spielt der Verdünnungseffekt eine wesentliche 
Rolle, der sowohl von den Wind- und Wetterverhältnissen als 
auch von der Entfernung zur Geruchsquelle beeinflusst wird. Als 
Maß für die Geruchsbelastung wird die Häufigkeit der Geruchs-
wahrnehmungen pro Stunde gezählt und auf die Anzahl der 
Stunden im Jahr bezogen. 

Nach §3 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) können 
Gerüche bei Erfüllung bestimmter Kriterien „erheblich belästi-
gend“ sein und damit eine schädliche Umwelteinwirkung darstel-
len. Bei Ekel erregenden oder Übelkeit auslösenden Gerüchen 
können Gesundheitsgefahren nicht ausgeschlossen werden. Eine 
standardisierte Vorgehensweise, um zu ermitteln, ob ein Geruch 
als Ekel erregend oder Übelkeit auslösend einzustufen ist, wird 
zurzeit entwickelt und soll als VDI-Richtlinie 3940 Blatt 6 er-
scheinen. Um zu untersuchen, ob ein Geruch erheblich belästi-
gend ist, wurden standardisierte Verfahren zur Erfassung der Ge-
ruchsbelastung und der Belästigungswirkung entwickelt sowie 
Expositionswirkungsbeziehungen zwischen Geruchsbelastung 
und Belästigungsreaktion untersucht [6]. 

An Arbeitsplätzen, an denen mit Gefahrstoffen umgegangen 
wird, gelten AGW. Auch an diesen Arbeitsplätzen kann es vor-
kommen, dass ein Arbeitsstoff einen unangenehmen oder „beläs-
tigenden“ Geruch hat. Das stellt jedoch an sich keinen gesund-
heitsrelevanten Effekt dar. Ist der Geruch jedoch sehr unange-
nehm, andauernd und intensiv oder sogar Ekel erregend, kann 

das zur einer sogenannte „unangemessenen“ Belästigung führen. 
Laut Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe in der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) soll 
die Festlegung einer maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen 
(MAK-Werte) Beschäftigte unter anderem auch vor einer unan-
gemessenen Belästigung durch einen Arbeitsstoff schützen. Daher 
wird seit der Veröffentlichung der MAK- und BAT-Werte-Liste 
2021 [7] durch die Vergabe einer Fußnote bei einigen Arbeits-
stoffen darauf hingewiesen, dass auch bei Einhaltung des MAK-
Wertes im Einzelfall „geruchs-assoziierte“ Symptome, wie Übel-
keit oder Kopfschmerzen, nicht auszuschließen sind“ [8]. MAK-
Werte sind nicht wie die AGW rechtlich verbindlich, aber sie die-
nen als Erkenntnisquelle.

3 Das Konzept der Geruchsleitwerte

Auch am Innenraumarbeitsplatz gibt es standardisierte Verfah-
ren zur Erfassung der Geruchsbelastung und der Belästigungswir-
kung [9, 10]. Allerdings fehlen entsprechende Daten aus Exposi-
tions-Wirkungsbeziehungen, um festzulegen, ab wann eine Ge-
ruchsbelästigung am Innenraumarbeitsplatz „erheblich“ oder „un-
angemessen“ wird und damit nicht mehr „gesundheitlich zuträg-
lich“ ist.

Mit dem überarbeiteten Konzept der Geruchsleitwerte 
(GLW) [11] kann geprüft werden, ob Beschwerden über eine 
Geruchsbelästigung im Innenraum als plausibel einzustufen sind. 
Voraussetzung ist, dass Beschwerden über eine Geruchsbelästi-
gung und Ergebnisse einer Raumluftmessung unter Nutzungsbe-
dingungen [1] vorliegen. Beschwerden über eine Geruchsbelästi-
gung können mit dem elfstufigen Belästigungsthermometer syste-
matisch erfasst werden. Dies erfolgt in Kombination mit einer Ja-
Nein-Abfrage, ob die Geruchsbelästigung zumutbar oder unzu-
mutbar ist (siehe Abschnitt 4).

Gerüche werden typischerweise durch Stoffmischungen her-
vorgerufen. GLW können dabei helfen, diejenigen Einzelstoffe zu 
identifizieren, die – entweder allein oder in Kombination mit an-
deren Stoffen – zu Beschwerden über eine Geruchsbelästigung 
führen. Die Festlegung eines GLW erfolgt auf Basis einer quali-
tätsgesicherten Geruchsschwelle und der Intensitätsstufe „3“ – 
deutlicher Geruch. Die aktuell gültigen GLW werden auf der In-
ternetseite des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR) ver-
öffentlicht.

Das Ziel des GLW-Konzeptes ist nicht, geruchsfreie Innenräu-
me zu schaffen oder präventiv Geruchsbeschwerden zu vermei-
den. Es zielt vielmehr darauf ab, die Plausibilität von Beschwer-
den über eine Geruchsbelästigung zu überprüfen. Wenn ein GLW 
erreicht oder überschritten wird, sind die Beschwerden als plausi-
bel einzustufen und die empfohlenen Maßnahmen zur Minde-
rung der Geruchsbelastung können ergriffen werden. 

Beschwerden über eine Geruchsbelästigung sind niemals un-
plausibel. Zahlreiche individuelle Faktoren, wie die Zufriedenheit 
mit den Arbeitsbedingungen oder eine chronische Erkrankung 
können die Geruchswahrnehmung und -bewertung so verändern, 
dass Raumnutzende Beschwerden über eine Geruchsbelästigung 
äußern, ohne dass eine GLW-Überschreitung feststellbar ist. Die-
se individuellen Einflussfaktoren können mit dem IAQ-Fragebo-
gen (IAQ: Indoor Air Quality) des Instituts für Arbeitsschutz der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) erfasst und be-
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urteilt werden (siehe Abschnitt 4). Das GLW-Konzept beruht auf 
der Bewertung von Einzelstoffen. Wird der Geruch durch einen 
Stoff verursacht, die nicht eindeutig chemisch-analytisch identifi-
zierbar ist oder für den noch kein GLW aufgestellt wurde, ist das 
GLW-Konzept nicht anwendbar. Ein Summenleitwert für Stoff-
gemische wurde nicht festgelegt, da bisher keine ausreichenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Zusammenwirken von 
Einzelstoffen hinsichtlich der Geruchswirkung vorliegen.

Zu den ersten Maßnahmen gehört eine Veränderung der 
Lüftungsroutine, die ggf. dokumentiert und mit einer Messung 
der CO2-Konzentration kontrolliert werden sollte. Die raumkli-
matischen Bedingungen und die Reinigungsroutine sollten 
ebenfalls überprüft und ggf. optimiert werden. Um geruchsrele-
vante Stoffe und mögliche Geruchsquellen zu identifizieren, 
kann eine Raumluftmessung unter sogenannten Ausgleichsbe-
dingungen [1] durchgeführt werden. Dazu wird der Raum vor 
der Messung für acht Stunden geschlossen, damit sich eine 
möglichst hohe Stoffkonzentration in der Luft anreichern kann. 
Hilfe bei der Suche nach der Geruchsquelle bietet auch das so-
genannte Geruchsrad für typische Innenraumgerüche (siehe 
Abschnitt 5). Wenn die Geruchsquelle identifiziert werden 
kann, sollte sie umgehend beseitigt werden. Ergibt die Erfolgs-
kontrolle drei Monate nach Abschluss dieser Maßnahmen, dass 
die Beschwerden über eine Geruchsbelästigung weiterhin beste-
hen, können dann auch weitergehende Maßnahmen ergriffen 
werden, die die Bausubstanz betreffen. Bauliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der Geruchsquelle oder alternativ das Abdich-
ten, Versiegeln oder Streichen sollten nachvollziehbar doku-
mentiert und nur dann durchgeführt werden, wenn die Ge-
ruchsquelle eindeutig identifiziert werden konnte. Ergibt die 
Erfolgskontrolle vier Wochen nach Abschluss dieser weiterge-
henden Maßnahmen, dass die Beschwerden über Geruchsbeläs-
tigungen immer noch bestehen, war die geruchliche Bewertung 
nach dem GLW-Konzept nicht erfolgreich. Optional kann durch 
eine Kontrollmessung und erneute Bewertung nach dem GLW-
Konzept überprüft werden, ob zumindest eine Reduzierung der 
Konzentration der geruchlich auffälligen Einzelstoffe analytisch 
nachweisbar ist.

Basis für das GLW-Konzept ist das Modell über die Zusam-
menhänge zwischen Geruchswahrnehmung und Belästigungswir-
kung [12]. Es geht davon aus, dass Beschwerden über eine Ge-
ruchsbelästigung dann geäußert werden, wenn die Geruchsbeläs-
tigung so stark geworden ist, dass ein Eingreifen der zuständigen 
Verantwortlichen für erforderlich gehalten wird. Wenn keine Be-
schwerden über eine Geruchsbelästigung vorliegen, darf das Kon-
zept der Geruchsleitwerte nicht angewendet werden. 

Daraus ergibt sich, dass die Hedonik eines Geruchs, d. h. die 
angenehm-unangenehme Qualität für die Festlegung eines GLW, 
nicht relevant ist. Sowohl angenehme als auch unangenehme Ge-
rüche können Beschäftigte an Innenraumarbeitsplätzen so sehr 
stören, dass sie sich über die Geruchsbelästigung beschweren. Das 
liegt daran, dass die Beurteilung der Hedonik subjektiv ist und 
von der aktuellen Situation abhängt, aber auch von den persönli-
chen Erfahrungen, dem Lebensumfeld und dem Kulturkreis. Mit 
psychometrischen Verfahren, wie der Hedonik-Skala [13] oder 
der Methode der Polaritätenprofile [14], kann die hedonische 
Geruchswirkung erfasst werden (siehe Abschnitt 6). Allerdings 
existieren keine Datenbanken oder Übersichtsarbeiten, in denen 
Informationen zur Hedonik von Geruchsstoffen systematisch zu-
sammengestellt wurden.

4 Beschwerden über eine  
Geruchsbelästigung systematisch erfassen

Eine systematische Erfassung von Beschwerden über eine Ge-
ruchsbelästigung kann mit dem IAQ-Fragebogen im Rahmen ei-
ner Befragung oder im persönlichen Gespräch mit Unterstützung 
durch einen Gesprächsleitfaden erfolgen. Das Ausmaß der Ge-
ruchsbelästigung wird dann als kritisch eingestuft, wenn mehr als 
10 % der Befragten „sehr stark belästigt“ sind, d. h. einen Wert 
von 7 oder höher auf dem 11-stufigen Belästigungsthermometer 
(Bild 1) angeben, oder „unzumutbar belästigt“ sind (Bild 2). 

Es gibt aber auch andere Faktoren wie Arbeitsüberlastung 
oder Probleme mit Kollegen oder Kolleginnen, die dazu führen, 
dass Beschäftigte Beschwerden über eine Geruchsbelästigung äu-
ßern oder allgemein über schlechte Luftqualität. Sind Beschäftigte 
unzufrieden mit ihrer Arbeit, sinkt die Toleranz für die Duldung 
ungünstiger Arbeitsbedingungen wie Lärm, schlechte Beleuch-
tung, unangenehme Gerüche oder ein unbehagliches Raumklima. 
Die Ursachen für die Beschwerden können vielfältig sein. Ihnen 
auf den Grund zu gehen, ist oft schwierig.

Mit dem IAQ-Fragebogen können die Häufigkeit von Be-
schwerden über störende Faktoren der Arbeitsumgebung (z. B. 
Beleuchtung, Lärm, Raumklima) und die Häufigkeit gesundheitli-
cher Beschwerden ermittelt und mit Werten aus einer nicht be-
lasteten, unauffälligen Referenzgruppe verglichen werden. Auf 
diese Weise kann eine erste Beurteilung der Arbeitssituation er-
folgen, bevor aufwendige und teure Raumluftmessungen durchge-
führt werden. Diese ersten Informationen über die Anzahl der 
Betroffenen, die Art und Häufigkeit der Beschwerden und die 
vermuteten Ursachen helfen, denkbare und häufige Ursachen am 
Arbeitsplatz und auch außerhalb des Arbeitsplatzes in Betracht zu 
ziehen. 

Der IAQ-Fragebogen ist ein zentrales Element der Vorgehens-
empfehlung „Ermittlungen zum Arbeitsumfeld an Innenraumar-

Bild 1. Erfassung der Geruchsbelästigung mit dem Belästigungsthermome-
ter. Grafik: Autorinnen

Bild 2. Erfassung der Zumutbarkeit der Geruchsbelästigung.  
Grafik: Autorinnen
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beitsplätzen“ (Innenraum-Report). Sie enthält eine gestufte, mo-
dular aufgebaute Ermittlungs- und Beurteilungsstrategie bei Be-
schwerden von Beschäftigten an Innenraumarbeitsplätzen. Der 
Innenraum-Report wird derzeit überarbeitet und gestrafft. Vertie-
fende Informationen und Verweise auf aktuelle Vorschriften, Re-
geln sowie Grenz-, Richt-, Referenzwerte oder andere Beurtei-
lungsgrundlagen werden zukünftig auf der Internetseite des IFA 

„Innenraumarbeitsplätze“ zur Verfügung stehen und regelmäßig 
aktualisiert.

5 Das Geruchsrad für typische  
Innenraumgerüche

Ein Geruchsrad für typische Innenraumgerüche wird derzeit 
im Rahmen eines vom Umweltbundesamt geförderten For-
schungsprojektes entwickelt, das voraussichtlich 2024 abge-
schlossen wird. Es bietet ein erweitertes Vokabular zur Beschrei-
bung von Gerüchen. So kann von einer eher allgemeinen Katego-
rie wie „chemisch“ zu einer spezifischeren Kategorie wie „Reini-
gungsmittel, medizinisch“ übergegangen werden. Es ermöglicht 
auch die Zuordnung einer Geruchsqualität wie „Reinigungsmittel, 
medizinisch“ zu einer chemischen Substanz wie Propanol. Die ge-
naue Beschreibung der wahrgenommenen Gerüche durch die be-
troffenen Raumnutzenden kann sowohl bei der Planung einer 
Raumluftmessung als auch bei der Identifizierung möglicher Ge-
ruchsquellen hilfreich sein. Geruchsräder helfen beispielsweise bei 
der Überwachung der Trinkwasserqualität [15].

6 Die Methode der Polaritätenprofile

Mit der Methode der Polaritätenprofile kann festgestellt wer-
den, ob ein Geruch als angenehm oder als unangenehm empfun-
den wird. Ursprünglich wurde die Methode zur Klassifikation 
von Gerüchen in der Außenluft entwickelt. Mit der neuen Aus-
wertemethode der Geruchsscores [16] kann festgestellt werden, 
ob Personen einen Geruch übereinstimmend als angenehm oder 
unangenehm bewerten oder ob einige Personen einen Geruch als 
unangenehm, andere ihn aber als eher angenehm empfinden.

Bild 3 zeigt die Bewertung von Gerüchen, die im Rahmen un-
terschiedlicher Studien untersucht wurden. Himbeere, Erdbeere 
und Menthol werden von der Mehrheit der Prüfpersonen eindeu-
tig als angenehme Gerüche empfunden. Guajacol, Pyridin oder 
S-Free, ein Gemisch aus Acrylsäureethylester, Acrylsäuremethy-
lester und 2-Ethyl-3-methylpyrazin als schwefelfreie Alternative 
zur Odorierung von Erdgas, werden von der Mehrheit als unan-
genehme Gerüche eingestuft. Bei allen Gerüchen, insbesondere 
bei S-Free, gibt es Einzelpersonen, die deutlich vom Durch-
schnittsurteil der Prüfergruppe abweichen. 

Die VDI-Richtlinie 3940 Blatt 4 [14] wird derzeit überarbei-
tet und soll in Zukunft auch die Methode der Geruchsscores ent-
halten.

7 Die sensorische Geruchsprüfung mit  
Prüfpersonen

Die Norm DIN ISO 16000-30 [17] beschreibt, wie Geruchs-
prüfungen der Luft in Innenräumen mit geschulten oder unge-
schulten Prüfpersonen durchgeführt werden. Die Geruchsprüfung 
erfolgt entweder direkt vor Ort oder nach einer Luftprobenahme 
im Labor. Zusätzliche Laboruntersuchungen an Proben der ver-
bauten Materialien nach DIN ISO 16000-28 [18] können helfen, 
die Geruchsquelle zu finden. Es wird eine sensorische Bewertung 
hinsichtlich Intensität, Hedonik und Akzeptanz durchgeführt 
(Bild 4 bis 6). Diese Form der Untersuchung liefert wertvolle 
Informationen zur Beurteilung der Zumutbarkeit eines Geruchs, 
der Nutzbarkeit betroffener Räume oder der Prüfung eines Sanie-
rungserfolgs. 

„Stellen Sie sich vor, Sie sind in Ihrem täglichen Lebensumfeld 
diesem Geruch ausgesetzt. Wie würden Sie den Geruch auf 
der dargestellten Skala bewerten?“ 

Bild 3. Darstellung der Streuung der individuellen Geruchsscores (Punkte) 
für sechs Laborgerüche. Balken: Mittelwert und 95 %-Konfidenzintervall.
Grafik: Autorinnen

Bild 5. Kategorienskala zur Bestimmung der hedonischen Geruchswirkung.
Grafik: Autorinnen

Bild 4. Kategorienskala zur Bestimmung der Geruchsintensität.  
Grafik: Autorinnen

Bild 6. Akzeptanz-Skala. Grafik: Autorinnen
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Die Bewertung des Messergebnisses hängt von der Zielsetzung 
der Untersuchung und der Nutzung des Raumes ab. Es ist zu be-
achten, dass nach Neu- oder Umbauten, Renovierungen und Sa-
nierungen, aber auch nach einer Grundreinigung von Bodenbelä-
gen oder einer Neumöblierung erfahrungsgemäß Gerüche wahr-
nehmbar sein können. 

Beurteilungen hinsichtlich einer hohen mittleren oder niedri-
gen Luftqualität sind gegenwärtig nicht durch gesundheitliche 
oder sonstige hygienisch-basierte Fakten belegt. Eine Weiterent-
wicklung der sensorischen Geruchsprüfung ist Gegenstand aktu-
eller Forschung [19]. 

Die Angaben aller Prüfpersonen werden als Basis für die Ge-
samtbeurteilung herangezogen. Die Gesamtbeurteilung wird 
durch den Untersuchungsleitenden vorgenommen. Die Bewer-
tung stellt in jedem Fall nur eine Momentaufnahme einer Situati-
on in einem bestimmten Kontext dar. Unter Umständen kann es 
sinnvoll sein, die Geruchsprüfung an mehreren unterschiedlichen 
Tagen wiederholt durchzuführen [20].

8 Bewertung von Gerüchen aus  
Bauprodukten

Die Verwendung von geruchs- und emissionsarmen Baupro-
dukten bei Bau- oder Renovierungsmaßnahmen ist für das Errei-
chen einer guten Raumluftqualität Voraussetzung. Gemäß § 13 
der Musterbauordnung (MBO) „müssen bauliche Anlagen so ange-
ordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch (…) chemi-
sche, physikalische oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumut-
bare Belästigungen nicht entstehen.“ 

Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Baupro-
dukten (AgBB) hat 2018 die sensorische Prüfung (Geruchsprü-
fung) von Emissionen aus Bauprodukten als neues, freiwilliges 
Kriterium eingeführt. Auch für die Vergabe des Umweltzeichens 
„Blauer Engel“ wurde die Geruchsprüfung eingeführt. Bei textilen 
Bodenbelägen wurde der Geruch als Vergabekriterium verbind-
lich aufgenommen und weitere Produktgruppen sollen folgen. 
Grundlage für die Geruchsprüfung ist das in DIN ISO 16000-28 
beschriebene Messverfahren [18], das zurzeit überarbeitet und 
weiter verbessert wird [19].

9 Fazit

Sind unübliche oder unangenehme Gerüche wahrnehmbar, 
machen sich die Betroffenen Sorgen über Schadstoffe in der 
Atemluft und deren Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Inzwi-
schen gibt es mehrere standardisierte Vorgehensweisen, um die 
Geruchsbelastung mit geschulten Prüfpersonen und die Belästi-
gungsreaktion der Raumnutzer zu erfassen. Sind Beschwerden 
über eine Geruchsbelästigung als plausibel einzustufen, können 
entsprechende Minderungsmaßnahmen ergriffen werden. Beur-
teilungswerte zur Prävention von Geruchsbeschwerden in Innen-
räumen, die auf Basis von Expositions-Wirkungsstudien abgelei-
tet wurden, fehlen noch.
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